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92. Gesetz vom 29. September 2005 über den
Förderbeitrag für den Musikschulaufwand im
Lande (Kärntner Landesmusikschul-Förder-
beitragsgesetz – K-LMFG)

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

§ 1
Beitragsschuldner

(1) Wer für den Betrieb oder die Betriebsbe-
reitschaft einer Rundfunkempfangseinrich-
tung mit dem Standort in Kärnten Gebühren
nach § 3 des Rundfunkgebührengesetzes,
BGBl. I Nr. 159/1999, zuletzt geändert mit
BGBl. I Nr. 71/2003, zu entrichten hat, hat an
das Land einen Förderbeitrag für den Musik-
schulaufwand – im Folgenden kurz „Förder-
beitrag“ genannt – zu leisten.

(2) Als Standort im Sinne von Abs. 1  ist die
Wohnung oder eine sonstige Räumlichkeit so-
wie ein geschlossener Verband von Räumlich-
keiten mit einheitlichem Nutzungszweck zu
verstehen, wo eine Rundfunkempfangsein-
richtung betrieben oder betriebsbereit gehal-
ten wird.

(3) Der Förderbeitrag ist eine ausschließli-
che Landesabgabe im Sinne von § 6 Abs. 1 Z 3
des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948. 

§ 2
Höhe des Förderbeitrages

(1) Der Förderbeitrag beträgt für eine Ra-
dio-Empfangseinrichtung 1,25 e und für eine
Fernseh-Empfangseinrichtung 3,45 e für je-
den Monat.

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt,
die Höhe des im Abs. 1 festgelegten Förder-
beitrages durch Verordnung den sich bei
zweckmäßiger, wirtschaftlicher und sparsa-
mer Gebarung ergebenden Änderungen im
Musikschulaufwand des Landes anzupassen.

§ 3
Einbringung des Förderbeitrages

(1) Die Vorschreibung, Einhebung und
zwangsweise Einbringung des Förderbeitra-
ges obliegt der GIS Gebühren Info Service
GmbH (§ 5 des Rundfunkgebührengesetzes) –
im Folgenden kurz „Gesellschaft“ genannt.
Der Förderbeitrag ist jeweils für jenen Zeit-
raum einzuheben, für den die Rundfunkge-
bühren eingehoben werden.

(2) Die Gesellschaft hat den Ertrag des För-
derbeitrages nach Abzug der Vergütung (Abs.
3) vierteljährlich dem Land abzuführen. Die
Abrechnung ist auf Verlangen des Landes zu
detaillieren.

(3) Der Gesellschaft gebührt für die Vor-
schreibung, Einhebung und zwangsweise Ein-
bringung des Förderbeitrages eine Vergütung
in der Höhe von 2,5 Prozent des Ertrages des
Förderbeitrages. Die Landesregierung wird
ermächtigt, auf Antrag der Gesellschaft bei
sachlich begründeter Notwendigkeit, die Ver-
gütung durch Verordnung höchstens um 0,75
Prozent zu erhöhen. In diesem Betrag ist eine
allfällige Umsatzsteuer enthalten. Dieser Be-
trag kann von der Gesellschaft einbehalten
werden. 

(4) Die Gesellschaft kann sich zur Durch-
führung des Inkassos eines Dritten bedienen.
Sie kann mit dem Rundfunkteilnehmer Ver-



einbarungen über die Fälligkeiten oder die
Form der Entrichtung des Förderungsbeitra-
ges treffen, wenn dadurch die Bemessung oder
Einhebung der Abgabe vereinfacht wird.

(5) Über Berufungen gegen Entscheidungen
der Gesellschaft auf Grund dieses Gesetzes
entscheidet die Dienststelle für Landesabga-
ben beim Amt der Landesregierung, die in
Vollziehung dieses Gesetzes auch sachlich in
Betracht kommende Oberbehörde ist.

(6) Auf das Verfahren zur Einhebung des
Förderbeitrages ist das Allgemeine Verwal-
tungsverfahrensgesetz 1991 – AVG anzuwen-
den. Rückständige Gebühren sind im Verwal-
tungsweg hereinzubringen; zur Deckung des
dadurch entstehenden Aufwandes kann die
Gesellschaft einen Säumniszuschlag von 10
Prozent des rückständigen Betrages vor-
schreiben. Die Gesellschaft ist zur Ausstel-
lung von Rückstandsausweisen berechtigt.

(7) Ist die Einbringung des rückständigen
Förderbeitrages auf Grund der wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Rundfunkteilnehmers
oder nach der Lage des Falles nicht möglich
oder unbillig, ist die Abstattung in Raten zu
bewilligen oder kann die Forderung von der
Gesellschaft gestundet werden. Wenn die Ein-
bringung eine besondere Härte bedeuten
würde oder wenn das Verfahren mit Kosten
oder Weiterungen verbunden wäre, die in kei-
nem Verhältnis zur zu Unrecht bezogenen 
Leistung stehen würden, kann die Gesell-
schaft von der Hereinbringung absehen.

(8) Auf Grund eines mit der Bestätigung der
Gesellschaft, dass er einem die Vollstreckbar-
keit hemmenden Rechtszug nicht unterliegt,
versehenen Rückstandsausweises oder Ge-
bührenbescheides kann die Gesellschaft die
Eintreibung einer Geldleistung unmittelbar
beim zuständigen Gericht beantragen. 

§ 4
Fälligkeit

(1) Der Förderbeitrag ist erstmals für den
Monat zu entrichten, in dem die Verpflichtung
zur Entrichtung der Rundfunkgebühren ent-
steht, und letztmalig für den Monat, in dem
diese Verpflichtung endet.

(2) Der Förderbeitrag ist erstmals am 1. des
Monats, mit welchem die Leistungspflicht be-
ginnt, und danach jeweils an jedem 1. des Ka-
lendermonats, mit welchem der Vorauszah-
lungszeitraum von mindestens zwei Monaten
beginnt, fällig.

§ 5
Aufsicht des Landes

(1) Die Geschäftsführer der Gesellschaft
sind bei der Besorgung der ihnen nach diesem
Gesetz zukommenden Aufgaben an die Wei-
sungen der Landesregierung gebunden. Sie
haben der Landesregierung im Rahmen der
ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufga-
ben Auskünfte zu erteilen und über Verlangen
die zur Kontrolle der Förderbeitragserhebung
notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu
stellen.

(2) Für Zwecke der Kontrolle der Einhebung
des Förderbeitrages kann die Landesregie-
rung bei der Gesellschaft Nachschau halten
und hiebei alle erforderlichen Umstände erhe-
ben; sie kann hiefür Landesbedienstete ent-
senden, die sich zu Beginn der Amtshandlung
unaufgefordert auszuweisen haben. In Aus-
übung der Nachschau dürfen Gebäude und
Grundstücke betreten und besichtigt werden
sowie die Vorlage einschlägig maßgeblicher
Unterlagen verlangt und in diese Einsicht ge-
nommen werden.

§ 6
Zweckwidmung

Der Ertrag des Förderbeitrages ist, abgese-
hen von der Vergütung nach § 3 Abs. 3, für den
Musikschulaufwand im Lande zu verwenden.

§ 7
In- und Außer-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme seines
§ 5 am dritten der Kundmachung folgenden
Monatsersten in Kraft.

(2) § 5 tritt am 1. Jänner 2000 in Kraft.

(3) Mit dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes
tritt das Gesetz über die Landes-Musikschul-
abgabe, LGBl. Nr. 7/2002, außer Kraft. Dieses
Gesetz bleibt für Abgabenzeiträume, die vor
dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes liegen,
weiterhin anwendbar.  

Der Präsident des Landtages:
DI  F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann:
Dr.  H a i d e r

93. Gesetz vom 29. September 2005, mit dem
das Landes-Vergnügungssteuergesetz geän-
dert wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:
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Artikel I

Das Landes-Vergnügungssteuergesetz (K-
LVStG), LGBl. Nr. 70/1997, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr.  91/2001, wird wie folgt
geändert:

1. Im § 2, der die Absatzbezeichnung (1) er-
hält, werden die Worte „aufgestellt und be-
trieben“ durch die Worte „aufgestellt oder be-
trieben“ ersetzt und wird folgender Satz an-
gefügt: „Abgabeschuldner sind auch der Ver-
fügungsberechtigte über die für die Auf-
stellung oder den Betrieb benützten Räume
oder Grundstücke und der Eigentümer des
Geldspielapparates als Gesamtschuldner.“

2. Dem § 2 wird folgender Abs. 2 angefügt:
„(2) Die Abgabeschuldner haben die Auf-

stellung oder den Betrieb von Geldspielappa-
raten spätestens drei Tage vorher bei der Ab-
gabenbehörde erster Instanz (§ 5 Abs. 3) ge-
meinsam anzumelden; sie haben in der An-
meldung festzulegen, welcher Abgabe-
schuldner die Zahlungen zu leisten hat.“

3. § 3 Abs. 1 lautet:
„(1) Die Abgabe beträgt 636 Euro je Geld-

spielapparat und begonnenen Kalendermo-
nat.“

4. Im § 4 werden nach dem Wort „Jugend-
wohlfahrt“ die Worte „sowie zur teilweisen
Bedeckung der Aufwendungen des Landes für
die Suchtbekämpfung“ eingefügt.

5. § 5 Abs. 1 lautet:
„(1) Die Anmeldung (§ 2 Abs. 2) gilt als Ab-

gabenerklärung für die Dauer der Abgabe-
pflicht. Die Abgabe ist von den Abgabe-
schuldnern selbst zu bemessen und monatlich
spätestens bis zum 15. jedes Monats für den
vorangegangenen Monat an das Land zu ent-
richten.“

6. Dem § 5 Abs. 2 wird folgender Satz ange-
fügt: „Im Falle einer Unbenutzbarmachung
oder Entfernung eines Geldspielapparates
durch die Behörde nach § 33 Abs. 2 des Kärnt-
ner Veranstaltungsgesetzes endet die Abgabe-
pflicht mit Ablauf des Monats, in dem diese
Maßnahme gesetzt wurde. Die Abgabeschuld-
ner haben die Abgabenbehörde erster Instanz
(Abs. 3) vom Ende der Abgabepflicht unver-
züglich in Kenntnis zu setzen.“

7. Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt:

„§ 5a
Haftung

(1) Die Abgabepflichtigen, die nach der An-
meldung nach § 2 Abs. 2 die Zahlung der Ab-
gabe nicht zu leisten haben, haften neben dem

zur Zahlung Verpflichteten zur ungeteilten
Hand.

(2) Wer nach Abs. 1 für die Abgabe haftet,
kann die Heranziehung zur Haftung dadurch
abwenden, dass er selbst unter Bezugnahme
auf seine gesetzliche Haftung die Abgabe ent-
richtet, für die er zur Haftung herangezogen
werden könnte.“

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 2006 in
Kraft.

(2) Für Geldspielapparate, die im Zeitpunkt
des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes aufge-
stellt oder betrieben werden, sind die Anmel-
dungen nach § 2 Abs. 2 bis spätestens einen
Monat nach dem In-Kraft-Treten dieses Geset-
zes abzugeben. Erfolgt diese Anmeldung nicht
oder nicht rechtzeitig, so hat – unbeschadet
der Haftungsverpflichtung nach § 5a – der bis-
herige Abgabeschuldner nach § 2 Abs. 1 erster
oder zweiter Satz die Abgabe zu entrichten.

(3) § 5a findet keine Anwendung auf Abga-
beschulden, die vor dem Zeitpunkt nach Abs.
2 entstanden sind.

Der Präsident des Landtages:
DI  F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann:
Dr.  H a i d e r

94. Gesetz vom 29. September 2005, mit dem
das Kärntner Motorbootabgabegesetz 1992
geändert wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Das Kärntner Motorbootabgabegesetz 1992
– K-MBAG, LGBl. Nr. 10/1993, in der Fassung
der Gesetze LGBl. Nr. 13/1994, 63/1996,
31/1997 und 5/2001, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 Z 5 und Z 6, § 5
Abs. 2 und § 7 Abs. 3 wird jeweils das Zitat
„BGBl. I Nr. 9 /1998“ durch das Zitat „BGBl.
I Nr. 41/2005“ ersetzt.

2. In § 1 Abs. 2 wird die Wortfolge „der
Kundmachung BGBl. I Nr. 194/1999“ durch
die Wortfolge „des Bundesverfassungsgeset-
zes BGBl. I Nr. 100/2003“ ersetzt.

3. § 3 Abs. 2 lit. c lautet:
„c) diese Einnahmen jährlich den Mindestbe-

trag von 2910 Euro übersteigen.“
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4. In § 3 Abs. 6 lit. a wird nach dem Zitat 
„§ 2 Abs. 3 des Kärntner Sportgesetzes“ die
Anmerkung „1997 – K-SpG 1997, LGBl. Nr. 99,
in der jeweils geltenden Fassung,“ eingefügt. 

5. In § 6 Abs. 1 wird der Ausdruck „1 Euro“
durch den Ausdruck „1,2 Euro“ ersetzt.

6. § 9 samt Überschrift lautet:

„§ 9
Mittelverwendung

(1) Die Motorbootabgabe fließt dem Land
Kärnten zu.

(2) Die Landesregierung hat dem Bodenbe-
schaffungsfonds jährlich einen Betrag zur
Verfügung zu stellen, der so hoch ist wie die
jährlichen Einnahmen aus der Motorbootab-
gabe.“

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 2006 in
Kraft.

(2) Als Zeitpunkt der Neufestsetzung der
Abgabenhöhe (§ 6 Abs. 3 Kärntner Motorboot-
abgabegesetz 1992 – K-MBAG, LGBl. Nr.
10/1993) gilt der 1. Jänner 2006.

Der Präsident des Landtages:
DI  F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann:
Dr.  H a i d e r

95. Gesetz vom 29. September 2005, mit dem
das Fremdenverkehrsabgabegesetz 1994
geändert wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Das Fremdenverkehrsabgabegesetz 1994,
K-FVAG, LGBl. Nr. 59, in der Fassung der Ge-
setze LGBl. Nr. 85/1998 und 51/2002 sowie der
Kundmachung LGBl. Nr. 89/1994, wird wie
folgt geändert:

1. Im § 1 Abs. 1 wird der Klammerausdruck
„(§ 6 Z 4 lit. a F-VG 1948)“ durch den Klam-
merausdruck „(§ 6 Abs. 1 Z 4 lit. a Finanz-Ver-
fassungsgesetz 1948 [F-VG 1948], BGBl. Nr.
45)“ ersetzt.

2. § 2 Abs. 1 und 3 entfallen.

3. Im § 3 Abs. 1 wird die Jahreszahl „1972“
durch das Zitat „1988, BGBl. Nr. 400,“ ersetzt.

4. Im § 3 Abs. 2 wird das Zitat „Landesab-
gabenordnung 1991“ durch das Zitat „Kärnt-
ner Landesabgabenordnung“ ersetzt.

5. § 5 wird durch folgende §§ 5 bis 5c ersetzt:

„§ 5
Abgabepflichtiger Umsatz

(1) Der abgabepflichtige Umsatz ist die
Summe der steuerbaren Umsätze nach § 1
Abs. 1 Z 1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes
1994 (UStG 1994), BGBl. Nr. 663. Hiebei ha-
ben jedoch folgende Umsätze außer Ansatz zu
bleiben:
a) die gemäß § 6 UStG 1994 steuerfreien Um-

sätze sowie die nach Art. 6 des Anhanges zu
§ 29 Abs. 8 UStG steuerfreien Umsätze für
innergemeinschaftliche Lieferungen; bei-
tragspflichtig bleiben jedoch:
1. Umsätze aus Bankgeschäften bei Geld-

und Kreditinstituten sowie Bausparkas-
sen;

2. Umsätze aus Versicherungsverhältnissen;
3. Umsätze aus dem Betrieb von Spielban-

ken;
4. Umsätze aus der Tätigkeit als Bauspar-

kassenvertreter und Versicherungsvertre-
ter;

5. Umsätze aus der Tätigkeit als Arzt, Den-
tist, Psychotherapeut, Hebamme sowie
den sonstigen in § 6 Abs. 1 Z 19 UStG
1994 genannten Tätigkeiten;

6. die Lieferung von Zahnersatz durch
Zahnärzte und Zahntechniker sowie die
sonstigen Leistungen, die Zahntechniker
im Rahmen ihrer Berufsausübung erbrin-
gen;

7. Umsätze der Kleinunternehmer gemäß 
§ 6 Abs. 1 Z 27 UStG 1994 hinsichtlich der
Tätigkeiten, die in die Abgabegruppen A
bis C fallen;

b) Umsätze aus der Veräußerung eines Unter-
nehmens oder eines in der Gliederung ge-
sondert geführten Betriebes im Ganzen (§ 4
Abs. 7 UStG 1994);

c) Umsätze aus der Land- und Forstwirtschaft
im Rahmen eines land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebes, wenn diese Umsätze
gemäß § 22 Abs. 1 des UStG 1994 besteuert
werden;

d) Umsätze aus dem Verkauf von Schul-
büchern sowie Schüler- und Lehrlings-
transporten;

e) Umsätze aus Leistungen der Kinder- und
Jugendheime, Behindertenheime, Kinder-
gärten, Jugendzeltplätze; Leistungen der
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Jugendherbergen an Personen, die das 27.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben;

f) Umsätze von Betrieben, die der Wasserver-
sorgung, Abwasserentsorgung, Abfallent-
sorgung oder Tierkörperbeseitigung dienen,
sofern die Gebühren oder Entgelte für die in
diesen Betrieben erbrachten Leistungen
den Aufwand für die Erhaltung der Anlage
sowie für die Verzinsung und Tilgung des
für die Errichtung eingesetzten Kapitals
nicht übersteigen;

g) Umsätze aus der Dauervermietung von
Wohnungen oder von Teilen von Wohnun-
gen, soweit es sich nicht um Ferienwohnun-
gen (§ 3 Abs. 5 Orts- und Nächtigungsta-
xengesetz 1970) handelt, sowie Umsätze aus
der Verwaltung geförderter Wohnungen;

h) die auf Grund von bundesgesetzlichen Be-
stimmungen und auf Grund des Rechtes der
Fruchtnießung eingehobenen Mauten,
Benützungsgebühren oder Abgaben für die
Benützung von Bundesstraßen.  

(2) Bei der Ermittlung des Umsatzes im
Sinne des Abs. 1 sind alle Gebiete außerhalb
Kärntens einem Drittland gleichzusetzen.
Eine Leistung gilt dabei als in Kärnten ausge-
führt, wenn der Unternehmer ausschließlich
oder zum wesentlichen Teil in Kärnten tätig
wird oder wenn er eine Handlung oder einen
Zustand in Kärnten duldet oder eine Hand-
lung in Kärnten unterlässt.

§ 5a
Sonderfälle des abgabepflichtigen Umsatzes

(1) Umsätze aus land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieben gemäß § 22 Abs. 3 bis 5 des
Umsatzsteuergesetzes 1994 (UStG 1994),
BGBl. Nr. 663, und Umsätze von den in der
Anlage zu § 10 Abs. 2 des UStG 1994 aufge-
zählten Gegenständen sind nur in halber Höhe
in Ansatz zu bringen, soweit sie nicht nach an-
deren Bestimmungen dieses Gesetzes von der
Abgabe befreit sind.

(2) Bei Gast- und Schankgewerbebetrieben,
die ohne Einschränkung auf bestimmte Perso-
nen mittags und abends Gäste verköstigen,
hat als Anteil des Küchenumsatzes 30 v. H. des
Gesamtumsatzes außer Ansatz zu bleiben. Bei
Geltendmachung eines höheren Anteiles ist
dieser nachzuweisen.

(3) Bei Tankstellen, die durch Eigenhändler
betrieben werden, haben bei Treib- und
Schmierstoffen 90 v. H. des Umsatzes außer 
Ansatz zu bleiben.

(4) Beim Handel mit Baumaterialien haben
– soweit es sich um Streckengeschäfte, also um
Direktlieferungen vom Werk zum Endabneh-
mer in Großladungen ab 10 t, handelt – 90 v. H.
des Umsatzes außer Ansatz zu bleiben.

(5) Bei Versicherungsunternehmen gilt als in
Kärnten erzielter Umsatz die Summe der Ver-
sicherungsentgelte aus Versicherungsverträ-
gen, bei denen im Zeitpunkt der Fälligkeit des
Versicherungsentgeltes entweder
a) bei Versicherungen, die sich auf Personen

beziehen, der Versicherungsnehmer seinen
Hauptwohnsitz (Sitz) in Kärnten hat oder

b) bei Versicherungen, die sich auf Sachen be-
ziehen, sich die versicherte Sache in Kärn-
ten befindet.
Dabei hat der Umsatz aus Lebens- und Pen-

sionsversicherungen außer Ansatz zu bleiben.

(6) Bei Geld- und Kreditinstituten ein-
schließlich der Bausparkassen ist der abgabe-
pflichtige Umsatz aus Bankgeschäften das
Zweifache der erzielten Summe der Provisio-
nen und anderen Erträge aus Dienstleistungs-
geschäften im Sinne der Anlage 2 zu § 43 des
Bankwesengesetzes (BWG), BGBl. Nr. 532/
1993. Im Bausparkassengeschäft sind als ab-
gabepflichtige Umsätze nur die Erträge im
Sinne des ersten Satzes aus Verträgen, die sich
auf Personen beziehen, die im Zeitpunkt der
Fälligkeit des Entgeltes ihren Hauptwohnsitz
(Sitz) in Kärnten haben, zu erfassen.

(7) Bei Reisebüros und Reisebetreuern, auf
die § 23 UStG 1994 nicht Anwendung findet,
ist der abgabepflichtige Umsatz aus Besor-
gungsleistungen einschließlich der Nebenleis-
tungen die Summe der Nettoerträge und der
abgabepflichtige Umsatz aus Vermittlungs-
leistungen einschließlich der Nebenleistungen
die Summe der Provisionen aus solchen.

(8) Bei den Werbungsmittlern ist der abga-
bepflichtige Umsatz aus Vermittlungsleistun-
gen einschließlich der Nebenleistungen die
Summe der Provisionen aus solchen, abzüg-
lich der Umsatzsteuer.

(9) Bei Spielbanken gelten als abgabepflich-
tiger Umsatz die Jahresbruttospieleinnahmen
im Sinne des § 28 Abs. 2 des Glücksspielge-
setzes (GSpG), BGBl. Nr. 620/1989.

(10) Wird ein Entgelt für den Aufenthalt in
einer Gästeunterkunft nicht berechnet, weil
der Aufenthalt aufgrund von Nutzungs- oder
Benutzungsrechten erfolgte, die in ihren Aus-
wirkungen einem Bestands-, Wohnungs- oder
Fruchtnießungsrecht ähneln, so ist für jede
Wohneinheit im Jahr 150 v. H. der Mindestab-
gabe (§ 6) für die Gästeunterkunft als Abgabe
zu entrichten. Ist die Gästeunterkunft nicht in
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Wohneinheiten geteilt, so gilt dies für je drei
angefangene Gästebetten in der Gästeunter-
kunft. Diese Regelung findet keine Anwen-
dung, wenn die Nächtigungen aufgrund sol-
cher Nutzungs- oder Benutzungsrechte in der
Gästeunterkunft weniger als 25 v. H. der Ge-
samtzahl der dort erfolgten Nächtigungen
ausmachen.

§ 5b
Umsatz bei Aufnahme einer abgabepflichtigen

Tätigkeit

(1) Für das Kalenderjahr, in dem eine die
Abgabepflicht begründende Tätigkeit aufge-
nommen wurde (Anfangsjahr), ist der in die-
sem Jahr selbst erzielte Umsatz zugleich der
abgabepflichtige Umsatz im Sinne des § 5. Die
Abgabenerklärung hat gemeinsam mit der
Abgabenerklärung gemäß Abs. 2 zu erfolgen.

(2) Der Ermittlung der Abgabe für das Jahr
nach dem Anfangsjahr ist das Zwölffache des
durchschnittlichen Monatsumsatzes des An-
fangsjahres zugrunde zu legen. Dieser durch-
schnittliche Monatsumsatz des Anfangsjahres
ist auf die Weise festzustellen, dass der im An-
fangsjahr insgesamt erzielte Jahresumsatz
durch die Zahl der angefangenen Monate ge-
teilt wird, in denen dieser Umsatz getätigt
wurde. Bei üblicherweise nicht ganzjährig
ausgeübten Tätigkeiten ist anstelle vom
zwölffachen nur vom sechsfachen durch-
schnittlichen Jahresumsatz des Anfangsjahres
auszugehen.

(3) Der Berechnung der Abgabe für das auf
das Anfangsjahr zweitfolgende Jahr ist der im
Vorjahr insgesamt erzielte Jahresumsatz zu-
grunde zu legen.

(4) Für die nach Abs. 1 bis 3 berechneten
Jahre kann eine nachträgliche Neuberech-
nung der Abgabe durchgeführt werden, so-
bald die in diesen Anfangsjahren tatsächlich
erzielten Umsätze feststehen. Für die Neube-
rechnung ist der im jeweiligen Tätigkeitsjahr
erzielte Umsatz heranzuziehen. Dem Bei-
tragspflichtigen bleibt es unbenommen, inner-
halb der Verjährungsfrist einen Rückerstat-
tungsantrag in Form einer berichtigten Abga-
benerklärung für diese Jahre unter Vorlage ei-
nes Nachweises über die tatsächlich erzielten
Umsätze zu stellen.

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 über
die Aufnahme einer abgabepflichtigen Tätig-
keit sind sinngemäß auch dann anzuwenden,
wenn in einer Gemeinde eine Betriebsstätte
erstmalig errichtet wird oder im Kalenderjahr
eine grundlegende Veränderung der gesamten
unternehmerischen Tätigkeit eintritt, wie die
Verpachtung eines bisher selbst geführten Be-

triebes oder die selbständige Führung eines
bisher verpachteten Betriebes.

(6) Wird ein Unternehmen im Sinne des 
§ 1409 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz-
buches (ABGB), JGS Nr. 946/1811, übertra-
gen, so gelten die Umsätze des übergebenen
Betriebes als Bemessungsgrundlage für den
Nachfolger.

(7) Bei einer Verlegung des Sitzes, Standor-
tes oder der Betriebsstätte im Sinne des § 3
Abs. 2 sind für die Berechnung der Abgabe ab-
weichend von den Abs. 1 bis 3 die Umsätze
gemäß § 5 heranzuziehen, sofern es sich nicht
um die ersten drei Tätigkeitsjahre handelt.
Die Berechnung und Aufteilung der Abgabe
für das Jahr der Verlegung des Sitzes, Stand-
ortes oder der Betriebsstätte hat entsprechend
der Dauer der Tätigkeiten in den verschiede-
nen Gemeinden getrennt zu erfolgen.

§ 5c
Umsatz bei Enden der abgabepflichtigen

Tätigkeit

(1) Für das Kalenderjahr, in dem eine die
Abgabepflicht begründende Tätigkeit dau-
ernd eingestellt wird, ist der abgabepflichtige
Umsatz auf die Art zu ermitteln, dass die her-
anzuziehende Berechnungsgrundlage durch
zwölf geteilt und mit der Zahl der angefange-
nen Monate, in der die Tätigkeit noch aus-
geübt wurde, vervielfacht wird. 

(2) Für das Jahr des Endens der abgabe-
pflichtigen Tätigkeit gemäß Abs. 1 kann der
Abgabepflichtige innerhalb der Verjährungs-
frist einen Rückerstattungsantrag in der Form
einer berichtigten Abgabenerklärung stellen.
Die Bestimmung des § 6 über die Mindestab-
gabe bleibt davon unberührt.

(3) Eine Tätigkeit gilt als dauernd einge-
stellt

a) wenn die zugrundeliegende Berechtigung
geendigt hat oder,

b) soweit dies nur auf eine Betriebsstätte zu-
trifft oder für die Tätigkeit keine besondere
Berechtigung Voraussetzung für deren Aus-
übung ist, mit der Meldung an die Ge-
meinde über die Einstellung der Tätigkeit.“

6. § 6 lautet:

„§ 6
Höhe

(1) Die Höhe der Abgabe beträgt 
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ihres im Land Kärnten im zweitvorangegan-
genen Jahr erzielten abgabepflichtigen Um-
satzes, mindestens jedoch 16,35 Euro.

(2) Die Landeshauptstadt Klagenfurt und
die Stadt Villach gelten abweichend von Abs.
1 unabhängig von ihren Nächtigungszahlen
als Gemeinden mit  von 40 bis 80 Nächtigun-
gen je Einwohner.

(3) Für die Berechnung der Höhe der Abgabe
nach Abs. 1 bestimmt sich die Einwohnerzahl
nach der Zahl jener Personen, die nach den
Ergebnissen der letzten Volkszählung ihren
Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben. Für
die Anzahl der Nächtigungen zählt die Ge-
samtzahl der abgabepflichtigen Nächtigungen
nach dem Orts- und Nächtigungstaxengesetz
1970 im vorangegangenen Kalenderjahr. Die
Gemeinde ist verpflichtet, die Anzahl der  auf
jeden Einwohner entfallenden Nächtigungen
für das vorangegangene Kalenderjahr bis zum
31. Jänner jeden Jahres festzustellen und nach
den Bestimmungen der Kärntner Allgemeinen
Gemeindeordnung kundzumachen.

7. Im § 7 lit. b entfällt das Zitat „zuletzt
geändert durch BGBl. Nr. I 131/2001“.

8. Im § 7 lit. e entfällt das Zitat „zuletzt
geändert durch BGBl. I Nr. 144/2001“.

9. Im § 8 Abs. 1 werden das Wort „Jahr“
durch das Wort „Kalenderjahr“ ersetzt und
nach dem Wort „abzugeben“ die Wortfolge 
„, soweit die §§ 5a und 5b nichts abweichen-
des bestimmen“ eingefügt.

10. Nach § 8 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a
eingefügt:

„(1a) Bei Änderung des Veranlagungszeit-
raumes für die Abrechnung der Umsatzsteuer
ist die maßgebende Bemessungsgrundlage für
den abgabepflichtigen Umsatz, der abgabe-
pflichtige Umsatz, der im zweitvorangegange-
nen zwölf Monate umfassenden Veranla-
gungszeitraum erzielt wurde, soweit § 5b
nichts abweichendes bestimmt.“

11. Nach § 9 wird folgender § 9a eingefügt:

„§ 9a
Vereinbarungen

(1) Die Abgabenbehörde darf mit dem Ab-
gabenschuldner Vereinbarungen über
a) die Ermittlung des abgabepflichtigen Um-

satzes,
b) die Einstufung der abgabepflichtigen Um-

sätze,
c) die Höhe und die Form der Entrichtung der

Abgabe sowie den Eintritt der Fälligkeit
oder

d) die Führung von Büchern und Aufzeich-
nungen

abschließen, soweit dadurch die Erhebung der
Abgabe vereinfacht wird und keine wesentli-
chen Auswirkungen auf die Höhe und die Ent-
richtung der Abgabe zu erwarten sind.

(2) Eine Vereinbarung nach Abs. 1 darf nur
erfolgen, wenn
a) der Abgabepflichtige einen nachprüfbaren

Nachweis über die maßgeblichen Umsätze
des dem ersten Jahr, für das die Vereinba-
rung zu gelten hat, vorausgehenden Kalen-
derjahres oder Wirtschaftsjahres vorlegt
und

b) nach der abschätzbaren Entwicklung des
Umsatzes des Abgabepflichtigen in den
dem Berechnungsjahr folgenden drei Ka-
lenderjahren keine wesentliche Änderung
des für die Vereinbarung maßgeblichen
Umsatzes eintritt bzw. zu erwarten ist.

(3) Entstehen mit dem Abgabenschuldner
Meinungsverschiedenheiten über den Inhalt
von abgeschlossenen Vereinbarungen nach
Abs. 1, so hat die Abgabenbehörde darüber
mit schriftlichem Bescheid zu entscheiden.

(4) Vereinbarungen nach Abs. 1 dürfen von
der Abgabenbehörde und vom Abgaben-
schuldner unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von drei Monaten zum Ablauf eines
Kalender- bzw. Wirtschaftsjahres gekündigt
werden. Die Vereinbarung ist von der Abga-
benbehörde zu kündigen, wenn in der Höhe
oder Verteilung des für die Ermittlung der Ab-
gabe maßgeblichen Umsatzes eine erhebliche

Landesgesetzblatt 2005, Stück 46, Nr. 95 369

für den Abgabepflichtigen: in Gemeinden mit Nächtigungen je Einwohner:
bis zu 40 von 40 bis 80 über 80

a) der Abgabengruppe A 3,92 ‰ 4,25 ‰ 4,48 ‰
b) der Abgabengruppe B 2,38 ‰ 2,55 ‰ 2,72 ‰
c) der Abgabengruppe C 1,26 ‰ 1,35 ‰ 1,44 ‰
d) der Abgabengruppe D 0,78 ‰ 0,84 ‰ 0,89 ‰
e) der Abgabengruppe E 0,63 ‰ 0,67 ‰ 0,72 ‰
f) der Abgabengruppe F 0,42 ‰ 0,45 ‰ 0,48 ‰
g) der Abgabengruppe G 0,32 ‰ 0,34 ‰ 0,36 ‰



Änderung eingetreten ist oder die Landesre-
gierung dies verlangt, weil die Voraussetzun-
gen des Abs. 1 nicht mehr gegeben sind.“

12. Im § 10 wird das Wort „Landesregie-
rung“ durch die Worte „Dienststelle für Lan-
desabgaben beim Amt der Kärntner Landes-
regierung“ ersetzt. 

13. Im § 12 wird die Zahl „20“ durch die
Zahl „35“ ersetzt.

14. Im Einleitungssatz des § 13 wird die
Zahl „80“ durch die Zahl „65“ ersetzt.

15. Nach § 14 wird folgender 3. Abschnitt
eingefügt:

„3. Abschnitt
§ 15

Beistandsleistung

Die für die Festsetzung der Umsatzsteuer
zuständigen Abgabenbehörden haben nach
Maßgabe der organisatorischen und techni-
schen Möglichkeiten der erhebungsberechtig-
ten Gemeinde über deren Ersuchen die zur Er-
fassung der umsatzsteuerpflichtigen Abgabe-
pflichtigen erforderlichen Auskünfte zu ge-
ben, und zwar über das für die Umsatzsteuer
zuständige Finanzamt, die Steuer- oder Bei-
tragsnummer, die Namen und die Anschrift
des Betriebes und einen Berufshinweis. Die
Abgabenbehörden werden ermächtigt, zu die-
sem Zweck Listen der Abgabepflichtigen, ins-
besondere auch über Neuzugänge und Ab-
gänge, mittels maschinell lesbarer Datenträ-
ger auszutauschen.“

§ 16
Verweisungen

(1) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesge-
setze verwiesen wird, sind diese in der nach-
stehend angeführten Fassung anzuwenden:

a) Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
(ABGB), JGS Nr. 946/1811, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 77/2004;

b) Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
(ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geän-
dert durch BGBl. I Nr. 179/2004;

c) Bankwesengesetz (BWG), BGBl. Nr.
532/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 161/2004;  

d) Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988),
BGBl. Nr. 400, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 8/2005;

e) Finanz-Verfassungsgesetz 1948 (F-VG
1948), BGBl. Nr. 45, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 100/2003;

f) Glücksspielgesetz (GSpG), BGBl. Nr.
620/1989, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.
136/2004;

g) Körperschaftsteuergesetz 1988 (KStG
1988), BGBl. Nr. 401, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 8/2005;

h) Umsatzsteuergesetz 1994 (UStG 1994),
BGBl. Nr. 663, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 180/2004.

(2) Soweit in diesem Gesetz auf Landesge-
setze verwiesen wird, sind diese in der jeweils
geltenden Fassung anzuwenden.“

Artikel II
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 2006 in

Kraft.

(2) Abweichend von Abs. 1 sind die §§ 5 und
5a des Art. I Z 5 sowie Art. I Z 10 (betreffend
§ 8 Abs. 1a), in der Fassung dieses Gesetzes,
erstmals auf Abgabenerklärungen anzuwen-
den, die in dem mit dem In-Kraft-Treten die-
ses Gesetzes beginnenden Kalenderjahr abzu-
geben sind.

(3) Abweichend von Abs. 1 sind die §§ 5b
und 5c des Art. I Z 5, in der Fassung dieses Ge-
setzes, auf abgabepflichtige Tätigkeiten anzu-
wenden, die nach dem In-Kraft-Treten dieses
Gesetzes erstmals aufgenommen bzw. beendet
werden.

(4) Art. I Z 6 (betreffend § 6) ist auf Tatbe-
stände anzuwenden, die nach dem In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes verwirklicht werden.

(5) Vereinbarungen gemäß Art. I Z 11 (be-
treffend § 9a) dürfen nur für Abgabener-
klärungen abgeschlossen werden, die nach
dem der Kundmachung dieses Gesetzes fol-
genden Beginn eines Kalenderjahres abzuge-
ben sind.

Der Präsident des Landtages:
DI  F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann:
Dr.  H a i d e r

96. Verordnung der Kärntner Landesregie-
rung vom 22. November 2005, Zl. 8-NAT-
397/38/2005, mit der das Naturschutzgebiet
„Wurten-West“ abgeändert und in Natur-
schutzgebiet „Wurten“ umbenannt wird 

Aufgrund der §§ 23 und 24 des Kärntner
Naturschutzgesetzes 2002, LGBl. Nr. 79/2002,
idF LGBl. Nr. 63/2005, wird verordnet:
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Die Verordnung der Kärntner Landesregie-
rung, mit der der westliche Teil der Wurten
zum Naturschutzgebiet „Wurten-West“ er-
klärt wird, LGBl. Nr. 85/1993, wird wie folgt
abgeändert:

1. § 1 lautet:
„§ 1

Schutzgebiet

(1) Der westliche und der östliche Teil der
Wurten werden zum Naturschutzgebiet ,Wur-
ten‘ erklärt. 

(2) Das Naturschutzgebiet Wurten umfasst
Teile der Parzelle Nr. 1419/1, KG Fragant, in
der Gemeinde Flattach, politischer Bezirk
Spittal an der Drau, und ist innerhalb der im
Absatz 3 umschriebenen Grenzen gelegen. 

(3) Die Grenzen des Naturschutzgebietes
sind in der planlichen Darstellung (Anlage)
festgelegt. Diese planliche Darstellung ist we-
sentlicher Inhalt dieser Verordnung und liegt
beim Amt der Kärntner Landesregierung, bei

der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der
Drau sowie bei der Gemeinde Flattach
während der für den Parteienverkehr be-
stimmten Amtsstunden (§ 13 Abs. 5 AVG) zur
allgemeinen Einsicht auf. 

Anlage
Planliche Darstellung.“

2. § 3 wird folgende Ziffer 7 angefügt: 

„7. die Errichtung und Instandhaltung was-
serführender Stollen zum Zwecke der
Wasserkraftnutzung, sofern die Stollen-
eingänge außerhalb des Naturschutzge-
bietes liegen.“

Der Landeshauptmann:
Dr.  H a i d e r

Der Landesamtsdirektor:
Dr.  S l a d k o
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